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»on falter §enn-golbtngljauren.
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3»t ^Sorten îucnig, tn SBerfen Diet
«ringt ont geftfjtuinbeften on boö 3iet.

IJerbrtîtbôiucfcit.

©djreinerftreif in gfutd).
®er Streit in ber SiSfoften»
fabrif ©cfjneiber & Sie. bauert
nun fdjon feit neun Söodjcn.
®ie bom ftäbt. SinigungSamt
mit 9}iet)rt)eit borgefdjlagene

Vermittlung, welche bie ©treifer finanziell beffcr gefteUt
hätte als itjre eigenen gorberungen, murbe bon ihnen
nicfjt angenommen. Stuc^ bie Bcbroljuugen, Befdjimpf»
ungen unb Jätlidjfeiten gegen bie Arbeitswilligen
bauern unberäubert fort. Sin neuer $rid ber (Streiter,
bie megen iljreS ©ebarenS beit Arbeitswilligen fdjou fo
Ziemlich befanut geiuorben finb, befteljt bariu, bafj

miijfig fperumfteljeube beranlajjt werben, bie Arbeits»
Willigen auf iljrem SBege gur Arbeit unb bon ber Ar»
beit zu betäftigen unb tätlich anzugreifen. Vorgeftern
pajfierte folgenber galt: $wei Arbeiter fotïten nadj
auswärts geljcu, um ein Büfett zu montieren. AIS fie

morgens Ejalb 5 UI)r bie SBofjuung bei £rn. ©djneiber
berliefjen, um mit bem giinfuljrjug zu berreifen, würben
bon ben ©treifpoften bie in ber Sîâlje befinblidjen
©treifer burd) pfeifen zufammen berufen, unb es be=

gannen zuuädjft bie Betätigungen unb bie gröbfteu
Befdjimpfungen. Sin ber Sde Sagerftrahe»3a:eifcp|gaffe
fdjritten bie ©treiteuben, etwa getjn SOtanu, zu SLätlidj»
feiten. ®er eine ber beibett Arbeiter bon ©djneiber &

Sie. erhielt mehrere Söuttben am Sopf burdj ©todfdjläge.
Stuf bie fpilferufe ber beibeu Arbeiter, bie einer zetju^
föpfigeu Uebermadft gegenüber ftanbeu, eilten Seute
l)erbei, roorauf bie ©treifer berfdjwanben. ®ett Arbeitern
hatten biefetben auch bas Sttateriat entriffen, bas fie
bei fid) trugen, giufroljre, ©chlaudj tc. Sin ißotizift
überbrachte btefe (Segenftänbe nachträglich roieber bem
©efdjäfte ©djneiber.

3u Anfang biefer SBocfje probiete man, bie Arbeiter
eublidj außerhalb beS ©efdjäfteS z" beföftigen. ®aS
founte aber nicht bur<hgefütjrt roerbeit. ®ie Arbeiter
müffett atfo heute noch nach neun SBodjen im ©efdjäfte
beS .ßerrn ©djneiber effeu, wenn fie nidjt riSfieren
wollen, bei jebem Ausgange tätlich angegriffen zu
werben, troh ber Begleitung, weldje ihnen burdj ißoli»
Zifteu zu teil wirb.

®ie ber Angelegenheit ettoaS gerneftefjenben fragen
fidj wotjt oft, wie in unferer ©tabt foidjer f^wang auf
Arbeitswillige geftattet fei. SBir tjubeu both eine ißolizei=
üerorbnung, bie in ben Artifeln 27—29 Beftimmungcu
enthält, weldje fuldtjen Borfommniffcn torbeugen fotteu.
ÜDiefe Artifel werben aber fo einjeitig interpretiert, bah
fie faft illuforifch geworben finb: bie ©treifer fönnen
geftü^t auf bie AuSlegitug ißoften ftehen unb bie Ar»
beitswilligen begleiten unb betäftigen. SBer fann ben
Arbeitern anfehen, ob fie, wenn fie Soften ftehen ober
wenn fie fidj anfdjiden, bie Seute zu begleiten, biefetben
bebrotjen unb befdjimpfen werben ober gar fidj $ätlich=
feiten zu fdjulben fommen laffen? @o lauge man baS
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Zürich, den llS Mai tS«4.

In Warten wenig, in Werken viel
Bringt am geschwindesten an das Ziel.

Uerbandswesen.

Schreinerstreik i» Zürich.
Der Streik in der Eiskasten-
fabrik Schneider ck Cie. dauert
nun schon seit neun Wochen.
Die vom städt. Einignngsamt
mit Mehrheit vorgeschlagene

Vermittlung, welche die Streiker finanziell besser gestellt
hätte als ihre eigenen Forderungen, wurde von ihnen
nicht angenommen. Auch die Bedrohuugen, Beschimpf-

uugen uitd Tätlichkeiteu gegen die Arbeitswilligen
dauern unverändert fort. Ein nener Trick der Streiker,
die wegen ihres Gebarens den Arbeitswilligen schon so

ziemlich bekannt geworden sind, besteht darin, daß

müßig Herumstehende veranlaßt werden, die Arbeits-
willigen ans ihrem Wege zur Arbeit und von der Ar-
beit zu belästigen und tätlich anzugreifen. Vorgestern
Passierte folgender Fall: Zwei Arbeiter sollten nach

auswärts gehen, um ein Büfett zu montieren. Als sie

morgens halb 5 Uhr die Wohnung bei Hrn. Schneider
verließen, um mit dem Fünfuhrzug zu verreisen, wurden
von den Streikposten die in der Nähe befindlichen
Streiker durch Pfeifen zusammen berufen, und es be-

gannen zunächst die Belästigungen und die gröbsten
Beschimpfungen. An der Ecke Lagerstraße-Freischützgasse
schritten die Streikenden, etwa zehn Mann, zu Tätlich-
keiten. Der eine der beiden Arbeiter von Schneider «.H

Cie. erhielt mehrere Wunden am Kopf durch Stockschläge.
Auf die Hilferufe der beiden Arbeiter, die einer zehn-
köpfigen Uebermacht gegenüber standen, eilten Leute
herbei, worauf die Streiker verschwanden. Den Arbeitern
hatten dieselben auch das Material entrissen, das sie
bei sich trugen, Zinkrvhre, Schlauch w. Ein Polizist
überbrachte diese Gegenstände nachträglich wieder dem
Geschäfte Schneider.

Zu Anfang dieser Woche probiete man, die Arbeiter
endlich außerhalb des Geschäftes zu beköstigen. Das
konnte aber nicht durchgeführt werden. Die Arbeiter
müssen also heute noch nach neun Wochen im Geschäfte
des Herrn Schneider essen, wenn sie nicht riskieren
wollen, bei jedem Ausgange tätlich angegriffen zu
werden, trotz der Begleitung, welche ihnen durch Poli-
zisten zu teil wird.

Die der Angelegenheit etwas Fernestehenden fragen
sich wohl oft, wie in unserer Stadt solcher Zwang auf
Arbeitswillige gestattet sei. Wir haben doch eine Polizei-
Verordnung, die in den Artikeln 27—29 Bestimmungen
enthält, welche solchen Vorkommnissen vorbeugen sollen.
Diese Artikel werden aber so einseitig interpretiert, daß
sie fast illusorisch geworden sind: die Streiker können
gestützt ans die Anslegnug Posten stehen und die Ar-
beitswilligen begleiten und belästigen. Wer kann den
Arbeitern ansehen, ob sie, wenn sie Posten stehen oder
wenn sie sich anschicken, die Leute zu begleiten, dieselben
bedrohen und beschimpfen werden oder gar sich Tätlich-
keiten zu schulden kommen lassen? So lange man das
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ben ©treifenben nicht anfiel)!, haben fie ein fRec^t bagu,
bie Arbeiter gu erwarten, um fie bann erfahrungsgemäß
immer 511 beläftigen, befefjimpfen nub auSgupnigeln. ®S

ift eine ©djanbe fiir unfere ©tabt, baß SlrbeitSwißige
auf biefe SBeife beS elementarften SchußcS entbehren.
SJiart faßte, nadjbem nun feit neun ÏBodjcu fortmährenb
foldEje duSfcßrcitungen borgefommen finb, enblid) 511

ber Uebergeugitng gelangen, bap eS bas ißoftenftehen
ift, welches ben erfteu ©raub gu aßen biefen SluS»

fcßreitungen bilbet. 8n jebcm ©treif faßte eS, fobalb
2IuSfd)reitungen, wie fie in biefem gegenwärtigen
©dhreinerftreif faft täglich borgefommen finb, berbotett
werben, ba cS in ber öorfä^lidEjcn Slbfidjt gefchiel)t,
recßtSmibrige §nnbluugen 511 begehen.

3üricß, 14. 9Jîai 1904.

Ser Surftaub beS ©cwcrbebcrbanbeS 3'irich-

aeßfeßrift. SWontag ben 16. 9}fai fam cS au ber
Sagerftraße im ÄreiS III. gu einer Schlägerei gmifeßen
Arbeitern unb ißoligei. (Sine Slbtcilung ©tabtpoligiften
fam mit Slrbeiteru ber ©iSfafteufabrif ©cßneiber bau
ber Sangftraße her. Sei ber gabrif fperrten eine größere
ditgaßl unbefcßäftigter Slrbeiter, barunter anef) ftreifenbe,
ben SBeg. 2ltS bie ißoligei ben Snrcßpaß erzwingen
wollte, würben auS ber DJfeuge ©teiue auf fie geworfen,
woburd) ein $oligcimaun am Ä'opfc giemlid) feßmer
berieft würbe. Sie ißoligiften gogett blaut unb nahmen
gwei Serhaftungen bor. Sie Straßen warben bann
bon ber ißoligci befe^t.

Sohitberoegutigcii itt Safel. Su Safel fteßen bie Sacß=
beder unb DJfaler in einer Sol)ubewcgung. Sie Satß=
beder bedangen bei gehuftüubigcr SlrbcitSgeit einen
Sagloßn bon gr. 6 im ©ommer, ffr. 5 im Söintcr;
bisher betrug ber Saglößn im ©ommer gr. 5.50, im
SBinter gr. 4.50; für auswärtige Arbeit wirb eine SDlid

tagSgulage, gegebeueufaßS Segaßlung bon Soft unb
SogiS bedangt. Sie Sacßbeder finb fämtlicß orgauifiert.

Sie ÜDiater forberu ©inführung ber ncuueinhalbftünbigen
SIrbeitSgeit, an Sorabcubeti bon @onn= unb geiertagen
achteinhalb ©tunben bei gleichem Soßu. @S wirb ein
Sßinitnaßohn bon 55 fRappeu für bie ©tunbc mit 3"=
fcßlag bon 5 fRappcit bei Scitcr= unb ©erüftarbeit ber
langt; llebergeitarbeit foß mit 50, ßfaeßt» unb @ouu=
tagSarbeit mit 100 ißrogeut 3nf<ßlag bergütet werben,
gür auswärtige drbeit wirb eine SageScutfcßäbiguug
bon gr. 1 unb gr. 2.50, wenn ber Slrbeiter abcnbS
nicht uad) .fpaufe fauti, bedangt; bie Serwcubuug bon
Sleiweiß foß gätiglicß auSgefcß! offen fein, baS SSerfgeug
unb bie notmenbigen SeinigungSmittcl ber Unternehmer
ftefleu.

^irhirttktimtlrfic iwfe cldttrodjemtfdje
Hmtbfdjaw.

(flcftrijitäiSbcrforpiig ber ©tabt Rurich. SSie man
weiß, hat bie ©tabt 3üricß bor etwa 7* fahren mit
ber dftiengefeßjcßaft „äliotor" in Sabeu einen Sertrag
eingegangen, nach welchem bie ©tabt mietmeife elef=

trifdjen Strom anS bem ©leftrigitätSmcrfe Segtiau (bei
Söttingen an ber Slave) begicht. ßfaeßbetn bie ftäbtifeßen
Slnlageu' gur teilweifen Wbnaßme biefer firaft (|jaupt=
trauSformatorcnftatiüu im ©ttggacß, Seitung uad) bem
Selten 1111b SrauSformatorenftation bafclbft u. f. 10.),

fornic bie Seitung bes „SKotorS" bis in ben ©uggaeß
feßon längere 3eit erftefit finb 1111b ber SluSübung ihres
3wedcS harrten, ift ber „Sllotor" bor einigen Sagen
aud) feiner Serpflidßuug betreffenb Sluffteßung ber
SranSformatoren in ber Station ©uggad) naißgefommen.
Som legten ÜJfoutag früh 4 Ul)r an hat bie ©trom»
lieferung auS ber Segnau begonnen utib eS werben
borläufig mit biefer Sraft bie ftäbtifeßen ©traßeubahuen
liufS ber Siminat unb ein flcinerer Seil rechts ber
Simmat, fowie bie Sinien Simmattalftraßeubahu unb
bie ©traßenbahn 3üri<ß Hl^öngg betrieben. SludE)
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den Streikenden nicht ansieht, haben sie ein Recht dazu,
die Arbeiter zu erwarten, um sie dann erfahrungsgemäß
immer zu belästigen, beschimpfen und auszuprügeln. Es
ist eine Schande für unsere Stadt, daß Arbeitswillige
auf diese Weise des elementarsten Schutzes entbehren.
Man fällte, nachdem nun seit nenn Wachen fortwährend
solche Ausschreitungen vorgekommen sind, endlich zu
der Ueberzeugung gelangen, daß es das Postensteheu
ist, welches den ersten Grund zu allen diesen Ans-
schreitungen bildet. In jedem Streik sollte es, sobald
Ausschreitungen, wie sie in diesem gegenwärtigen
Schreinerstreik fast täglich vorgekommen sind, verboten
werden, da es in der vorsätzlichen Absicht geschieht,
rechtswidrige Handlungen zu begehen.

Zürich, 14. Mai 1904.

Der Vorstand des Gewerbevcrbandes Zürich.

Nachschrift. Montag den 16. Mai kam es an der
Lagerstraße im Kreis III. zu einer Schlägerei zwischen
Arbeitern und Polizei. Eine Abteilung Stadtpolizisten
kam mit Arbeitern der Eiskastenfabrik Schneider von
der Langstraße her. Bei der Fabrik sperrten eine größere
Anzahl unbeschäftigter Arbeiter, darunter auch streikende,
den Weg. Als die Polizei den Durchpaß erzwingen
wollte, wurden ans der Menge Steine auf sie geworfen,
wodurch ein Pvlizeimann am Kopfe ziemlich schwer
verletzt wurde. Die Polizisten zogen blank und nahmen
zwei Verhaftungen vor. Die Straßen wurden dann
von der Polizei besetzt.

Lohnbewegungen in Basel. In Basel stehen die Dach-
decker und Maler in einer Lohnbewegung. Die Dach-
decker verlangen bei zehnstündiger Arbeitszeit einen
Taglohn von Fr. 6 im Sommer, Fr. 5 im Winter;
bisher betrug der Taglohn im Sommer Fr. 5.50, im
Winter Fr. 4.50; für answärtige Arbeit wird eine Mit-
tagsznlage, gegebenenfalls Bezahlung von Kost und
Logis verlangt. Die Dachdecker sind sämtlich organisiert.

Die Maler fordern Einführung der nenneinhalbstündigen
Arbeitszeit, an Vorabenden von Sonn- und Feiertagen
achteinhalb Stunden bei gleichem Lohn. Es wird ein
Minimallohn von 55 Rappen für die Stunde mit Zu-
schlag von 5 Rappen bei Leiter- und Gerüstarbeit ver
langt; Ueberzeitarbeit soll mit 50, Nacht- und Sonn-
tagsarbeit mit 100 Prozent Zuschlag vergütet werden.
Für answärtige Arbeit wird eine Tagesentschädigung
von Fr. 1 und Fr. 2.50, wenn der Arbeiter abends
nicht nach Hause kann, verlangt; die Verwendung von
Bleiweiß soll gänzlich ausgeschlossen sein, das Werkzeug
und die notwendigen Reinigungsmittel der Unternehmer
stellen.

Elektrotechnische und elektrochemische
Nundlcho«.

Elektrizitätsversorgung der Stadt Zürich. Wie man
weiß, hat die Stadt Zürich vor etwa ^ Jahren mit
der Aktiengesellschaft „Motor" in Baden einen Vertrag
eingegangen, nach welchem die Stadt mietweise elek-

irischen Strom anö dem Eleklrizitätswerke Beznau (bei
Döttingen an der Aare) bezieht. Nachdem die städtischen
Anlagen' zur teilweisen Abnahme dieser Kraft (Haupt-
transformatvrcnstatwn im Gnggach, Leitung nach dem
Letten und Transformatorenstation daselbst u. s. w.),
sowie die Leitung des „Motors" bis in den Gnggach
schon längere Zeit erstellt sind und der Ausübung ihres
Zweckes harrten, ist der „Motor" vor einigen Tagen
auch seiner Verpflichtung betreffend Aufstellung der
Transformatoren in der Station Gnggach nachgekommen.
Vom letzten Montag früh 4 Uhr an hat die Strom-
liefernng ans der Bcznan begonnen und es werden
vorläufig mit dieser Kraft die städtischen Straßenbahnen
links der Limmat und ein kleinerer Teil rechts der
Limmat, sowie die Linien Limmattalstraßenbahn und
die Straßenbahn Zürich III-Höngg betrieben. Auch
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